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Erlasse des Bischofs

Art. 122 Urkunde über die Eingliederung  
 der Katholischen Kirchengemeinde  
 St. Christophorus in Delmenhorst  
 in die Katholische Kirchengemeinde  
 St. Marien in Delmenhorst

Art. 1 – Errichtung; Name
Nach Anhörung des Priesterrates gemäß can. 515 

§ 2 des CIC und Beteiligung der zuständigen staat-
lichen Behörden gliedere ich die Katholische Kir-
chengemeinde St. Christophorus in Delmenhorst in 
die Katholische Kirchengemeinde St. Marien in De-
lmenhorst mit Wirkung vom 01.08.2015 ein. 

Art. 2 – Rechtsstellung
Zu diesem Zeitpunkt hört die Katholische Kir-

chengemeinde St. Christophorus in Delmenhorst 
auf zu existieren.

Art. 3 – Pfarrgebiet 
Das Gebiet der ehemaligen Katholischen Kir-

chengemeinde St. Christophorus gehört ab dem 
01.08.2015 zur Katholischen Kirchengemeinde St. 
Marien in Delmenhorst.

Die Mitglieder der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Christophorus sind mit Wirkung vom 
01.08.2015 Mitglieder der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Marien in Delmenhorst.

Art. 4 - Pfarr- und Filialkirche
Die Kirche St. Christophorus in Delmenhorst wird 

Filialkirche in der Katholischen Kirchengemeinde 
St. Marien. Sie behält ihr Patrozinium.

Art. 5 – Rechtsnachfolge und Regelung  
des Vermögens

Die Katholische Kirchengemeinde St. Marien in 
Delmenhorst ist kraft Gesetzes Gesamtrechts-nach-
folgerin der eingegliederten Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Christophorus in Delmenhorst.

Mit dem Zeitpunkt der Eingliederung der Katho-
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lischen Kirchengemeinde St. Christophorus in De-
lmenhorst in die Katholische Kirchengemeinde St. 
Marien in Delmenhorst geht deren Vermögen, näm-
lich der Grundbesitz, das bewegliche Vermögen 
sowie alle Forderungen und Verbindlichkeiten auf 
die Katholische Kirchengemeinde St. Marien in De-
lmenhorst über. 

Die Neuordnung des Grundbesitzes für die einge-
gliederte Katholische Kirchengemeinde St. Chris-
tophorus erfolgt durch besondere Urkunde des 
Bischöflichen	Offizials	in	Vechta.

Art. 6 – Vertretung der Kirchengemeinde
Der Kirchenausschuss der Katholischen Kirchen-

gemeinde St. Marien wird für die laufende Amtspe-
riode gemäß § 3 Abs. 1 KVVG um 4 Mitglieder aus 
der eingegliederten Katholischen Kirchengemeinde 
St. Christophorus erhöht. 

Münster, 12.05.2015

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 123 Beschlüsse der Bundeskommission  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e. V.  
 vom 26.03.2015

A.
Beschlüsse

I. Einführung einer neuen Anlage 21a zu den 
AVR und Änderung der Anlagen 1, 31 und 32 
zu	 den	AVR	 Lehrer/innen	 in	 der	Altenpflege	
sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen

1. In die AVR wird die folgende neue Anlage 
21a eingefügt:

 „Lehrkräfte	 in	 der	 Altenpflege	 sowie	 im	
Gesundheits- und Sozialwesen

§ 1 Geltungsbereich

(1) 1Diese Anlage gilt für Lehrkräfte in der 
Altenpflege	 sowie	 dem Gesundheits- 
und Sozialwesen, die in 

a)  Schulen im Gesundheits- und Sozi-
alwesen,

b) Schulen und Fachseminaren der Al-
tenpflege,

c)		Ausbildungsorten	 der	 dualen	 Pfle-
geausbildung in Kooperation mit 
Hochschulen,

d) und sonstigen Bildungsstätten im 
Bereich	Alten-	und	Krankenpflege

 beschäftigt sind, soweit sie nicht unter 
den Geltungsbereich der Anlage 21 zu 
den AVR fallen. 2Alten- und Kranken-
pfleger	ohne	Zusatzqualifikation	in	der	
Tätigkeit von Lehrkräften werden von 
der Anlage 21a zu den AVR nicht er-
fasst.

(2) 1Soweit für diese Mitarbeiter nachfol-
gend	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 fin-
den die Vorschriften des Allgemeinen 
Teils und der Anlagen der AVR Anwen-
dung. 2Die § 2a und § 12 des Allgemei-
nen Teils, die Abschnitte Ia, II, III, V 
und XIV der Anlage 1, die Anlagen 1b, 
2 bis 2d, 3 bis 3b, 4a und 4b, 7 bis 7b, 
der Abschnitt II der Anlage 14 und die 
Anlagen 20, 21, 22, 23 sowie 30 bis 33 
zu	den	AVR	finden	keine	Anwendung.

§ 2 Eingruppierung

 Die Eingruppierung der Mitarbeiter im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Buchstaben a bis d 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des Anhang A dieser Anlage.

§ 3 Tabellenentgelt

(1) 1Der Mitarbeiter erhält monatlich ein 
Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die der 
Mitarbeiter eingruppiert ist, und nach 
der für ihn geltenden Stufe.

(2) 1Für das Tabellenentgelt gelten die je-
weils aktuell gültigen Werte des Tabel-
lenentgelts in Anlage B des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L).

§ 4 Stufen der Entgelttabelle

(1) 1Die Entgeltgruppen 10 bis 15 umfas-
sen fünf Stufen.

(2) 1Bei Einstellung werden die Mitar-
beiter der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. 2Verfügt der Mitarbeiter über 
eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens einem Jahr, erfolgt die Ein-
stellung in die Stufe 2; verfügt er über 
eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren, erfolgt in der 
Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Un-
abhängig davon kann der Dienstgeber 
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bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen 
beruflichen	Tätigkeit	ganz	oder	teilwei-
se für die Stufenzuordnung berücksich-
tigen, wenn diese Tätigkeit für die vor-
gesehene Tätigkeit förderlich ist.

 Anmerkung zu Absatz 2:
 Einschlägige Berufserfahrung ist eine 

berufliche	Erfahrung	 in	der	übertrage-
nen oder einer auf die Aufgabe bezogen 
entsprechenden Tätigkeit.

(3) Wird der Mitarbeiter in unmittelba-
rem Anschluss an ein Dienstverhältnis 
im Geltungsbereich der AVR oder im 
sonstigen Tätigkeitsbereich der katho-
lischen Kirche eingestellt, so erhält er

a) wenn sein bisheriges Entgelt nach 
dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen war, 
das Entgelt der Stufe, das er beim 
Fortbestehen des Dienstverhältnis-
ses am Einstellungstag vom bisheri-
gen Dienstgeber erhalten hätte,

b) wenn sein bisheriges Entgelt in 
Abweichung von den Vorschriften 
dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Reglung bemessen war, 
das Entgelt der Stufe, das er am Ein-
stellungstag von seinem bisherigen 
Dienstgeber erhalten würde, wenn 
sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seit-
dem er ununterbrochen im Geltungs-
bereich der AVR oder im sonstigen 
Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche tätig ist, nach dieser Anlage 
oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen worden wäre.

Anmerkungen zu Absatz 3:
1. Der Tätigkeit im Bereich der 

katholischen Kirche steht gleich 
eine Tätigkeit in der evangeli-
schen Kirche, in einem Diako-
nischen Werk oder in einer Ein-
richtung, die dem Diakonischen 
Werk angeschlossen ist.

2.  1Ein unmittelbarer Anschluss 
liegt auch vor bei Verlängerung 
eines befristeten Dienstvertra-
ges. 2Unterbrechungen für die 
Dauer der Schulferien, in denen 
das Dienstverhältnis nicht be-
stand, sind unschädlich. 3Es ist 

auch unschädlich, wenn der Mit-
arbeiter in dem gesamten zwi-
schen den Dienstverhältnissen 
liegenden Zeitraum dienstunfä-
hig erkrankt war oder die Zeit 
zur Ausführung eines Umzuges 
an einen anderen Ort benötigt 
hat. 4Von der Voraussetzung des 
unmittelbaren Anschlusses kann 
abgewichen werden, wenn der 
Zeitraum zwischen dem Ende 
des bisherigen Dienstverhältnis-
ses und dem Beginn des neuen 
Dienstverhältnisses ein Jahr 
nicht übersteigt.

(4) 1Die Mitarbeiter erreichen die jeweils 
nächste Stufe – von Stufe 3 an in Ab-
hängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 
5 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe bei ihrem 
Dienstgeber (Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4.

§ 5 Allgemeine Regelungen  
zu den Stufen

(1) Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn 
des Monats an, in dem die nächste Stu-
fe erreicht wird, das Tabellenentgelt 
nach der neuen Stufe.

(2) 1Bei Leistungen des Mitarbeiters, die 
erheblich über dem Durchschnitt lie-
gen, kann die erforderliche Zeit für das 
Erreichen der Stufen 4 bis 5 jeweils 
verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die 
erheblich unter dem Durchschnitt lie-
gen, kann die erforderliche Zeit für das 
Erreichen der Stufen 4 bis 5 jeweils 
verlängert werden. 3Bei einer Ver-
längerung der Stufenlaufzeit hat der 
Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Verlängerung 
noch vorliegen. 4Für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden 
von Mitarbeitern gegen eine Verlänge-
rung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betrieb-
liche Kommission zuständig. 5Die Mit-
glieder der betrieblichen Kommission 
werden je zur Hälfte vom Dienstgeber 
und von der Mitarbeitervertretung be-
nannt; sie müssen der Einrichtung an-
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gehören. 6Der Dienstgeber entscheidet 
auf Vorschlag der Kommission dar-
über, ob und in welchem Umfang der 
Beschwerde abgeholfen werden soll.

 Anmerkung zu Absatz 2:
 1Leistungsbezogene Stufenaufstiege 

unterstützen insbesondere die Anliegen 
der Personalentwicklung.

 Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
 Bei Leistungsminderungen, die auf 

einem anerkannten Arbeitsunfall oder 
einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 
9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in 
geeigneter Weise zu berücksichtigen.

 Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
 Die Mitwirkung der Kommission er-

fasst nicht die Entscheidung über die 
leistungsbezogene Stufenzuordnung.

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 
1 stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutter-
schutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach 
Abschnitt XII der Anlage 1 zu den 
AVR bis zu 26 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei de-
nen der Dienstgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches bzw. be-
triebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbre-
chung von weniger als einem Monat 
im Kalenderjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Über-
tragung einer höherwertigen Tätig-
keit.

 2Zeiten der Unterbrechung bis zu ei-
ner Dauer von jeweils drei Jahren, die 
nicht von Satz 1 erfasst werden, und El-
ternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind 
unschädlich, werden aber nicht auf die 
Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer 
Unterbrechung von mehr als drei Jah-
ren, bei Elternzeit von mehr als fünf 
Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der 
Stufe, die der vor der Unterbrechung 
erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neuein-
stellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit 

dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, 
in denen Mitarbeiter mit einer kürzeren 
als der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Voll-
beschäftigten beschäftigt waren, wer-
den voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere 
Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter 
derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie 
mindestens ihr bisheriges Tabellenent-
gelt erhalten, mindestens jedoch der 
Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr 
als eine Entgeltgruppe wird die Zuord-
nung zu den Stufen so vorgenommen, 
als ob faktisch eine Eingruppierung 
in jede der einzelnen Entgeltgruppen 
stattgefunden hätte. 2Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzei-
tigen Tabellenentgelt und dem Tabel-
lenentgelt nach Satz 1 weniger als 50 
Euro in den Entgeltgruppen 10 bis 15, 
so erhält der Mitarbeiter während der 
betreffenden Stufenlaufzeit anstelle 
des Unterschiedsbetrags einen Garan-
tiebetrag; steht dem Mitarbeiter neben 
dem bisherigen und/oder neuen Tabel-
lenentgelt eine Entgeltgruppenzulage 
oder eine Besitzstandszulage nach An-
hang B dieser Anlage zu, wird für die 
Anwendung des Halbsatzes 1 die Ent-
geltgruppenzulage bzw. Besitzstands-
zulage dem jeweiligen Tabellenentgelt 
hinzugerechnet und anschließend der 
Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Die Stu-
fenlaufzeit in der höheren Entgeltgrup-
pe beginnt mit dem Tag der Höhergrup-
pierung. 4Bei einer Eingruppierung in 
eine niedrigere Entgeltgruppe ist der 
Mitarbeiter der in der höheren Entgelt-
gruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 
5Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Verände-
rung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 4 festgelegten Stufen der betref-
fenden Entgeltgruppe, ggf. einschließ-
lich des Garantiebetrags.

 Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
 1Der Garantiebetrag nimmt an allge-

meinen Entgeltanpassungen teil. 2Für 
den Garantiebetrag gilt der jeweils ak-
tuell gültige Wert des TV-L. 

(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzie-
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rung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder	 zur	 Bindung	 von	 qualifizierten	
Fachkräften erforderlich ist, kann Mit-
arbeitern im Einzelfall, abweichend 
von dem sich aus der nach § 4, § 5 
Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jewei-
ligen Entgeltgruppe zustehenden Ent-
gelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres 
Entgelt ganz oder teilweise vorwegge-
währt werden. 2Haben Mitarbeiter be-
reits die Endstufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe erreicht, kann ihnen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 ein 
bis zu 20 v. H. der Stufe 2 ihrer jewei-
ligen Entgeltgruppe höheres Entgelt 
gezahlt werden. 3Im Übrigen bleibt § 5 
unberührt.

§ 6 Jahressonderzahlung

(1) Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienst-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung.

(2) 1Für die Höhe des Prozentsatzes der Jahres-
sonderzahlung gilt die jeweils aktuell gül-
tige Regelung des TV-L. Für Mitarbeiter 
im Gebiet der neuen Bundesländer Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie 
in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bis einschließlich 2. Oktober 
1990 nicht galt, gilt der dort ausgewiesene 
Prozentsatz für das Tarifgebiet Ost. 

(3) 1Bemessungsgrundlage für die Jahresson-
derzahlung ist das monatliche Entgelt, das 
den Beschäftigten in den Kalendermonaten 
Juli, August und September durchschnitt-
lich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben 
hierbei das zusätzlich für Überstunden und 
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnah-
me der im Dienstplan vorgesehenen Mehr-
arbeits- oder Überstunden), Leistungszula-
gen, Leistungs- und Erfolgsprämien sowie 
Besitzstandszulagen nach § 3 Anhang B 
der Anlage 21a AVR. 2Der Bemessungssatz 
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 
1. September. 3Bei Beschäftigten, deren 
Arbeitsverhältnis nach dem 31. August be-
gonnen hat, tritt an die Stelle des Bemes-
sungszeitraums der erste volle Kalender-
monat des Arbeitsverhältnisses; anstelle 
des Bemessungssatzes der Entgeltgruppe 
am 1. September tritt die Entgeltgruppe des 
Einstellungstages. 4In den Fällen, in denen 
im Kalenderjahr der Geburt des Kindes 

während des Bemessungszeitraums eine el-
terngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung 
ausgeübt wird, bemisst sich die Jahresson-
derzahlung nach dem Beschäftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

 Anmerkung zu § 6 Absatz 3:
 1Bei der Berechnung des durchschnittlich 

gezahlten monatlichen Entgelts werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert 
und durch drei geteilt; dies gilt auch bei ei-
ner Änderung des Beschäftigungsumfangs. 
2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle 
Kalendertage Entgelt gezahlt worden, wer-
den die gezahlten Entgelte der drei Monate 
addiert, durch die Zahl der Kalendertage 
mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 
multipliziert. 3Zeiträume, für die Kranken-
geldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben 
hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während 
des Bemessungszeitraums an weniger als 
30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, 
ist der letzte Kalendermonat, in dem für 
alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt be-
stand, maßgeblich.

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 
vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Mitarbeiter keinen 
Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts haben. 2Die Verminderung unter-
bleibt für Kalendermonate,

1. für die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt 
erhalten haben wegen

a) Beschäftigungsverboten nach § 3 
Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,

b) Inanspruchnahme der Elternzeit 
nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz bis zum Ende des 
Kalenderjahres, in dem das Kind ge-
boren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Elterngeldanspruch 
bestanden hat;

2. in denen Mitarbeitern Krankengeldzu-
schuss gezahlt wurde oder nur wegen 
der Höhe des zustehenden Kranken-
gelds ein Krankengeldzuschuss oder 
eine entsprechende gesetzliche Leis-
tung nicht gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem 
Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung 
kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden.
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Anhang A zur Anlage 21a:

Vergütungsgruppen	für	Lehrerinnen	und	Lehrern	in	Pflegeberufen

EG Tätigkeitsmerkmal

E 10 Mitarbeiter ohne abgeschlossene Hochschulausbildung mit entsprechender 
Zusatzqualifikation	in	der	Tätigkeit	von	Lehrkräften	(z.B.	Unterrichtspfleger)

E 11 -- Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Qualifikation	in	der	Tätigkeit	von	Lehrkräften	(z.B.	Hauptamtliche	Dozenten	an	
Fachschulen);

-- Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung (Bachelorabschluss) und 
entsprechender Tätigkeit

E 12 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung (Masterabschluss 
bzw.	Diplompflegepädagogen)	und	entsprechender	Tätigkeit

E 13 -- Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung und 
erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) und entsprechender 
Tätigkeit;

-- Stellvertretende Schulleitung bis 150 Schüler

E 14 -- Mitarbeiter als Schulleitung bis 150 Schüler;
-- Stellvertretende Schulleitung ab 150 Schüler

E 15 Mitarbeiter als Schulleitung ab 150 Schüler

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen

Wissenschaftliche Hochschulbildung
1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-

schulbildung liegt vor, wenn das Studium an einer 
Universität, pädagogischen Hochschule, Kunst-
hochschule oder an einer nach Landesrecht aner-
kannten staatlichen Hochschule (außer Fachhoch-
schulen) mit einer ersten Staatsprüfung, mit einer 
Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
beendet worden ist oder mit einer Masterprüfung 
beendet wurde. 2Diesen Prüfungen steht eine Pro-
motion oder die Akademische Abschlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät 
nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung 
einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung 

oder einer Diplomprüfung nach den einschlägi-
gen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 
3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung im Sinne des Satz 1 setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt 
wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe-
rechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Regelstudienzeit von min-
destens acht Semester – ohne etwaige Praxissemes-
ter, Prüfungssemester o. Ä. - vorschreibt. 4Ein Ba-
chelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch 
dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudi-
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Anhang B zur Anlage 21a 

Überleitungs- und Besitzstandregelung

Präambel
1Zweck dieser Regelung ist die Überleitung der 

Mitarbeiter in die Anlage 21a zu den AVR. 2Dabei 
ist zum einen sicherzustellen, dass der einzelne Mit-
arbeiter nach der Überleitung keine geringere Ver-
gleichsjahresvergütung hat (Besitzstandsregelung). 
3Zum anderen soll erreicht werden, dass die Einrich-
tung bei Anwendung der Anlage 21a zu den AVR 
durch	 die	 Überleitung	 finanziell	 nicht	 überfordert	
wird (Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Diese Übergangs- und Besitzstandsregelung 

gilt für alle Mitarbeiter im Sinne des § 1 der 
Anlage 21a zu den AVR, die am Tag vor dem 
Inkrafttreten der Anlage 21a zu den AVR in 
einem Dienstverhältnis gestanden haben, das 
am Tag des Inkrafttretens der Anlage 21a zu 
den AVR im Geltungsbereich der AVR fortbe-
steht, für die Dauer des ununterbrochen fortbe-
stehenden Dienstverhältnisses.

(2)  1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununterbro-
chen fort bei der Verlängerung eines befristeten 
Dienstvertrages sowie bei Dienstgeberwechsel 
innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. 2Un-
terbrechungen von bis zu einem Monat bzw. 
der Dauer der Schulferien sind unschädlich.

§ 2 Überleitung

(1)  1Mitarbeiter gemäß § 1 der Anlage 21a zu den 
AVR werden so in die Anlage 21a zu den AVR 
übergeleitet, als ob sie seit dem Zeitpunkt, seit 
dem sie ununterbrochen in der Tätigkeit als 
Lehrkraft im Geltungsbereich der AVR oder 
im sonstigen katholischen Bereich beschäf-
tigt waren, nach § 2 und § 4 der Anlage 21a zu 
den AVR eingruppiert und eingestuft worden 
wären. 2Ein Dienstverhältnis besteht auch un-
unterbrochen fort bei der Verlängerung eines 
befristeten Dienstvertrages sowie bei Dienst-
geberwechsel. 3Unterbrechungen von bis zu 
einem Monat bzw. der Dauer der Schulferien 
sind unschädlich.

(2)		 Diplompflege-	und	Diplommedizinpädagogen	
(FH) werden in die E 12 übergeleitet. 

§ 3 Besitzstandsregelung

(1) Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am 01.07.2015 
zustehende Entgelt übersteigt, erhalten eine 
Besitzstandszulage.

engang muss nach den Regelungen des Akkreditie-
rungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von 
der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als 
dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.

Hochschulbildung
1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, 

wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ 
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwerti-
ger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Stu-
diengang abgelegt worden sein, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraus-
setzung erfordert, und für den Abschluss eine Regel-
studienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. - 
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach 
den Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in ak-
kreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufs-
akademien. 5Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

Vorbereitungsdienst (Referendariat)
1Die konkreten Voraussetzungen sowie der Ablauf 

und die Dauer des Vorbereitungsdienstes werden 
von den einzelnen Bundesländern geregelt. 2In der 
Regel ist eine bestandene erste Staatsprüfung für 
ein Lehramt oder ein Lehramt bezogener Masterab-
schluss (Master of Education) einer Hochschule die 
wesentliche Voraussetzung, um den Vorbereitungs-
dienst für das entsprechende Lehramt absolvieren 
zu können. 3Der Vorbereitungsdienst dauert zwi-
schen 18 und 24 Monaten. 4Er endet mit der zwei-
ten Staatsprüfung. 5Nur mit Referendariat werden in 
der Regel die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis er-
füllt. 6Man nennt diese Lehrkräfte daher „Erfüller“. 
7Lehrkräfte ohne Referendariat sind sogenannte 
„Nicht-Erfüller“. 8Da sich die Eingruppierung von 
Lehrkräften stark am Beamtenrecht orientiert hat 
diese Unterscheidung Auswirkungen auf die Zuord-
nung der Lehrkräfte zu den Entgeltgruppen.
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(2)  1Die monatliche Besitzstandszulage wird als 
Unterschiedsbetrag zwischen der Vergleichs-
jahresvergütung (Absatz 3) und dem Jahres-
entgelt (Absatz 4), jeweils geteilt durch 12, er-
rechnet. 2Dabei sind Vergütungsveränderungen 
durch Beschlüsse nach § 11 AK-Ordnung nicht 
zu berücksichtigen.

(3)  1Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich 
als das 12- fache der am Tag vor dem Inkraft-
treten der Anlage 21a zu den AVR zustehenden 
Monatsvergütung, zuzüglich des Leistungsent-
gelts gemäß § 15 der Anlagen 31 und 32 zu den 
AVR und der Jahressonderzahlung gemäß § 16 
der Anlagen 31 und 32 zu den AVR bzw. der 
Weihnachtszuwendung gemäß Abschnitt XIV 
Anlage 1 zu den AVR sowie dem Urlaubsgeld 
gemäß Anlage 14. 2Zur Monatsvergütung im 
Sinne dieser Vorschrift gehören:

- Bei Mitarbeitern, die aus den Anlagen 31 
und 32 zu den AVR übergeleitet werden, 
das Tabellenentgelt gemäß § 12 der An-
lagen 31 und 32 zu den AVR, die Besitz-
standszulagen gemäß Anhang E der Anlage 
31 und Anhang F der Anlage 32 zu den 
AVR sowie weitere regelmäßig gewährte 
Zulagen.

- Bei Mitarbeitern, die aus der Anlage 2 zu 
den AVR übergeleitet werden, die Regel-
vergütung gemäß Abschnitt III der Anlage 
1, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der 
Anlage 1, die Besitzstandszulagen gemäß 
Anlage 1b zu den AVR sowie weitere re-
gelmäßig gewährte Zulagen.

(4)  Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fa-
che des am 01.07.2015 zustehenden Tabelle-
nentgelts gemäß § 3 der Anlage 21a zuzüglich 
der Jahressonderzahlung gemäß § 6 der Anlage 
21a zu den AVR.

(5)  Ruht das Dienstverhältnis oder wird eine 
Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit 
(gemäß § 15 Abs. 4 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG)) ausgeübt, sind Mo-
natsvergütung bzw. Monatsentgelt (Absatz 3) 
und das Tabellenentgelt (Absatz 4) so zu be-
rechnen, als ob der Mitarbeiter im Juli 2015 
die Tätigkeit im selben Umfang wie vor der 
Teilzeitbeschäftigung bzw. dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte.

(6)  1Verringert sich nach dem 01.07.2015 die indi-
viduelle regelmäßige Arbeitszeit des Mitarbei-
ters, reduziert sich seine Besitzstandszulage im 
selben Verhältnis, in dem die Arbeitszeit ver-

ringert wird; erhöht sich die Arbeitszeit, bleibt 
die Besitzstandszulage unverändert. 2Erhöht 
sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit 
diese wieder, so lebt die Besitzstandszulage im 
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeiterhö-
hung, höchstens bis zur ursprünglichen Höhe, 
wieder auf. 3Diese Regelung ist entsprechend 
anzuwenden auf Mitarbeiter, deren Arbeitszeit 
am 01.07.2015 befristet verändert ist.

(7)  1Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile 
gem. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, 
die in die Berechnung der Besitzstandszulage 
nach	Absatz	2	und	Absatz	3	einfließen,	werden	
als Anteil der Besitzstandszulage fortgezahlt, 
solange für diese Kinder Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach 
dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gezahlt 
wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt 
würde. 2Mit dem Wegfall der Voraussetzungen 
reduziert sich die Besitzstandszulage entspre-
chend. 3Dieser	Absatz	findet	auch	Anwendung	
auf solche kinderbezogenen Entgeltbestand-
teile, die in die Berechnung der Besitzstands-
zulagen gemäß Anhang E der Anlage 31 und 
Anhang	F	der	Anlage	32	eingeflossen	sind.

§ 4 Überforderungsklausel
(1)  Soweit bei einem Vergleich der Gesamtperso-

nalkosten vor und nach der Überleitung um-
stellungsbedingte Mehrkosten von mindestens 
2,5 v. H. entstehen, kann der Dienstgeber den 
Überleitungsgewinn von Mitarbeitern, deren 
Jahresentgelt nach § 3 Abs. 4 die Vergleichs-
jahresvergütung nach § 3 Abs. 3 übersteigt, 
gemäß den nachfolgenden Vorgaben zeitlich 
strecken. 

(2)  Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus 
den Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der 
Einrichtung und den Arbeitgeberanteilen zur 
Sozialversicherung.

(3)  1Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind aus-
schließlich die Steigerungen der Gesamtperso-
nalkosten der Einrichtung zu berücksichtigen, 
die unmittelbar durch die Überleitung von 
Mitarbeitern in die Anlage 21a zu den AVR 
entstehen. 2Mehrkosten, die durch Neueinstel-
lungen von Mitarbeitern und durch strukturelle 
Veränderungen bei Mitarbeitern, die nicht in 
die Anlage 21a zu den AVR überführt wur-
den (Stufenaufstiege, Tätigkeits- oder Bewäh-
rungsaufstiege, Kinderzulagen oder andere Zu-
lagen), entstehen, bleiben bei der Ermittlung 
der Mehrkosten unberücksichtigt. 3Administ-
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rative Mehrkosten, die durch die Überleitung 
entstehen, bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

(4)  1Der Überleitungsgewinn des einzelnen Mit-
arbeiters errechnet sich aus einem Vergleich 
des Jahresentgelts nach § 3 Abs. 4 und der Ver-
gleichsjahresvergütung nach § 3 Abs. 3. 2Der 
Überleitungsgewinn wird anschließend durch 
die Vergleichsjahresvergütung geteilt und das 
Ergebnis mit hundert multipliziert. 3Daraus er-
gibt sich die prozentuale Vergütungssteigerung 
des einzelnen Mitarbeiters. 

(5)  1Die Möglichkeit der zeitlichen Streckung be-
steht nur bei Mitarbeitern, deren prozentuale 
Vergütungssteigerung mehr als 4 v. H. beträgt. 
2Beträgt die Vergütungssteigerung des einzel-
nen Mitarbeiters mehr als 4 v. H., erhält er in 
den ersten zwölf Monaten nach der Überlei-
tung eine Vergütungssteigerung von 4 v. H. 
3Die restliche prozentuale Vergütungssteige-
rung wird gleichmäßig auf weitere fünf Jahre 
verteilt. 4Spätestens nach sechs Jahren ist das 
aktuell gültige Entgelt (inklusive aller Entgelt-
bestandteile) in voller Höhe an den betroffenen 
Mitarbeiter zu zahlen. 5Die Vergütungen der 
von einer solchen zeitlichen Streckung betrof-
fenen Mitarbeiter nehmen vollumfänglich an 
zwischenzeitlichen Tariferhöhungen teil.

(6)  Durch Dienstvereinbarung kann eine für die 
Mitarbeiter günstigere Streckung des Überlei-
tungsgewinns vereinbart werden.

(7)  1Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maß-
geblichen Berechnungen nach Absätzen 2 
– 5 sind der zuständigen Mitarbeitervertre-
tung im Vorfeld schriftlich vorzulegen und 
zu erläutern. 2Macht ein Rechtsträger von der 
Überforderungsklausel Gebrauch, hat er un-
verzüglich eine Anzeige sowie die verglei-
chenden Gesamtpersonalkostenberechnungen 
an die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
zu übersenden. 3Die Geschäftsstelle leitet die 
Unterlagen an die Mitglieder des zuständi-
gen Ausschusses der Bundeskommission zur 
Kenntnisnahme weiter.

(8)  Die Anwendung der Überforderungsklausel 
kann bis zum 31.12.2015 erfolgen, danach ist 
eine zeitliche Streckung des Überleitungsge-
winns ausgeschlossen.“

2. In Anlage 1 zu den AVR wird im Abschnitt I 
Absatz (a) Satz 1 wie folgt neu gefasst:

 „1Die Eingruppierung des Mitarbeiters richtet 
sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Anla-
gen 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 21a, 30, 31, 32 und 33 zu 
den AVR.“

3. In Anlage 31 zu den AVR wird die Anmerkung 
2 zu § 1 Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

 „(RK Nord/NRW/Mitte/BW/Bayern):Anmer-
kung 2 zu Absatz 1:

	 Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	und	ähn-
lichen der Ausbildung dienenden Einrichtun-
gen nach Absatz 1 fallen unter die Anlage 31, 
soweit diese nicht vom Geltungsbereich der 
Anlage 21a zu den AVR erfasst sind.“

4. In Anlage 32 zu den AVR wird die Anmerkung 
1 zu § 1 Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

 „Anmerkung 1 (RK Nord/NRW/Mitte/BW/
Bayern) zu Absatz 1:

	 Lehrkräfte	 an	 Altenpflegeschulen	 und	 ähnli-
chen der Ausbildung dienenden Einrichtungen 
nach Absatz 1 fallen unter die Anlage 32, so-
weit diese nicht unter die Anlage 31 bzw. unter 
die Anlage 21a zu den AVR fallen.“

5. Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2015 in Kraft.

II. Änderung der Anlage 23 zu den AVR

 Besondere Regelungen für Fahrdienste - Ver-
gütungshöhe

1. In Anlage 23 zu den AVR werden in § 3 die 
Sätze 3 und 4 wie folgt neu gefasst:

 „3Im Jahr 2015 beträgt die Vergütung ab-
weichend von Satz 1 88,70 v. H. der festge-
legten Vergütung nach Vergütungsgruppe 
11 Stufe 1 der am 1. Januar 2015 geltenden 
Regelvergütungstabelle in Anlage 3 zu den 
AVR. 4Im Jahr 2016 beträgt die Vergütung 
abweichend von Satz 1 93,00 v. H. der fest-
gelegten Vergütung nach Vergütungsgrup-
pe 11 Stufe 1 der am 1. Januar 2016 gelten-
den Regelvergütungstabelle in Anlage 3 zu 
den AVR.“

2. In Anlage 23 zu den AVR wird in § 3 der 
folgende neue Satz 5 eingefügt:

 „5Wird der gesetzliche Mindestlohn da-
durch unterschritten, ist mindestens dieser 
zu zahlen.“

3. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2015 
in Kraft.
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III. Änderung der Anlage 30 zu den AVR

 Tarifrunde für Ärzte 2014/2015

1. Die mittleren Werte nach § 13 i. V. m. Anhang A der Anlage 30 zu den AVR werden ab dem 
1. Januar 2015 um 2,2 Prozent und ab dem 1. Dezember 2015 um weitere 1,9 Prozent erhöht.

a. Daraus ergeben sich vom 1. Januar bis zum 30. November 2015 folgende mittlere Werte für eine 
40-Stunden-Woche:

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

IV 7.995,68 8.567,24 - - - -
III 6.797,18 7.196,68 7.768,22 - - -
II 5.426,63 5.881,63 6.281,15 6.514,20 6.741,67 6.969,17
I 4.111,59 4.344,65 4.511,10 4.799,63 5.143,66 5.285,15

b. Daraus ergeben sich ab dem 1. Dezember 2015 folgende mittlere Werte für eine 40-Stunden-Wo-
che:

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

IV 8.147,60 8.730,02 - - - -
III 6.926,33 7.333,42 7.915,82 - - -
II 5.529,74 5.993,38 6.400,49 6.637,97 6.869,76 7.101,58
I 4.189,71 4.427,20 4.596,81 4.890,82 5.241,39 5.385,57

2. In § 2 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR werden die folgenden mittleren Werte festgelegt:

 „ab dem 1. Januar 2015: 24,40 Euro
 ab dem 1. Dezember 2015: 24,86 Euro.“

3. § 8 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt geändert:

a. Abs. 2 Satz 1 wird ab dem 1. Juni 2015 wie folgt neu gefasst:

 „1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes wird das nachstehende Entgelt 
je Stunde gezahlt:

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
IV 37,00 37,00 - - - -
III 34,00 34,00 35,00 - - -
II 31,50 31,50 32,50 32,50 33,50 33,50
I 26,50 26,50 27,50 27,50 28,50 28,50

.“

b. Abs. 2 Satz 2 wird ab dem 1. Juni 2015 wie folgt neu gefasst und zu den neuen Sätzen 2 und 3:

 „2§ 14 Abs. 1 gilt entsprechend. 3Die Bereitschaftsdienstentgelte nach Satz 1 verändern sich bei 
nach dem 30. November 2015 wirksam werdenden allgemeinen Entgeltanpassungen um den für 
die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz.“

4. Dieser Beschluss tritt zum 26. März 2015 in Kraft.
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B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

1.
Einführung einer neuen Anlage 21a zu den AVR
Lehrer/innen	in	der	Altenpflege	sowie	dem	Ge-

sundheits- und Sozialwesen
Die derzeitigen Regelungen für die Vergütung 

von	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 in	 Pflegeberufen	 in	
den AVR erscheinen nicht mehr zeitgemäß. Durch 

die Einführung einer neuen Anlage 21a wird in der 
AVR eine praxistaugliche und anreizkompatible 
Vergütungsregelung für Lehrerinnen und Lehrern in 
Pflegeberufen	geschaffen.

Grundlage sind die Werte aus dem TV-L.

Auszüge aus dem TV-L:

Vergütungstabelle 

Werte gemäß Anlage B zum TV-L – gültig ab 
1. Januar 2014

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.034,04 4.472,68 4.637,88 5.224,63 5.668,97 -

14 3.652,39 4.051,13 4.284,69 4.637,88 5.179,05 -

13 3.367,56 3.737,83 3.937,21 4.324,57 4.860,04 -

12 3.020,06 3.350,46 3.817,57 4.227,73 4.757,50 -

11 2.917,52 3.230,84 3.464,39 3.817,57 4.330,27 -

10 2.809,29 3.116,90 3.350,46 3.584,02 4.028,36 -

Garantiebetrag 

Der Garantiebetrag beträgt gem. Protokollerklä-
rung zu § 17 Abs. 4 Satz 2 TV-L 58,61 Euro ab 
1. Januar 2014:

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2:
1Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Ent-

geltanpassungen teil. 2Sie betragen

a) in den Entgeltgruppen 1 bis 8

 28,48 Euro ab 1. Januar 2013
 29,32 Euro ab 1. Januar 2014

b)  in den Entgeltgruppen 9 bis 15

 56,93 Euro ab 1. Januar 2013
 58,61 Euro ab 1. Januar 2014.“

Jahressonderzahlung

Der Prozentsatz der Jahressonderzahlung ist in § 
20 Abs. 2 TV-L geregelt:  

„(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Be-
schäftigten in den Entgeltgruppen

Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost
E 1 bis E 8 95,0 v. H. 71,5 v. H.
E 9 bis E 11 80,0 v. H. 60,0 v. H.
E 12 bis E 13 50,0 v. H. 45,0 v. H.
E 14 bis E 15 35,0 v. H. 30,0 v. H.

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die 
Anwendung des Satzes 1 werden Beschäftigte der 
Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabelle-

nentgelts aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 
13, im Übrigen der Entgeltgruppe 14 zugeordnet.“
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2.
Änderung der Anlage 23 zu den AVR

Besondere Regelungen für Fahrdienste  
– Vergütungshöhe

Mit dem Beschluss wird die Vergütung für Mitar-
beitende in Fahrdiensten aktualisiert.

3.
Änderung der Anlage 30 zu den AVR

Tarifrunde für Ärzte 2014/2015

Mit dem Beschluss wird die Tarifrunde 2014/2015 
für Mitarbeitende im ärztlichen Dienst im Bereich 
der Caritas nachvollzogen.

III.
Beschlusskompetenz

Die Bundeskommission hat gemäß § 10 Absatz 
1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszustän-
digkeit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließ-
lich den Regionalkommissionen zugewiesen sind. 
Da den Regionalkommissionen die Festlegung der 
Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs innerhalb der von Bundesebene 
vorgegebenen mittleren Werte und Bandbreiten so-
wie die Zuständigkeit für Regelungen der Beschäf-
tigungssicherung übertragen wurden (§ 10 Absatz 
2 und Absatz 3 AK-Ordnung), ergibt sich hieraus 
im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bundes-
kommission für alle sonstigen, das heißt mantelta-
riflichen	bzw.	 strukturellen	Regelungsgegenstände.	
Außerdem ist die Bundeskommission für die Festle-
gung der oben genannten mittleren Werte und Band-
breiten zuständig.

Der vorliegende Text sieht Änderungen in den 
AVR vor, die die Struktur betreffen und somit in die 
Zuständigkeit der Bundeskommission fallen.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das 
Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 27.05.2015

 † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 124 Beschluss der  
 Regionalkommission Nordrhein-Westfalen  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e. V.  
 vom 17. April 2015

I.
Die Regionalkommission beschließt in einem neuen 

Abschnitt der Anlage 7 zu den AVR folgende Regelung:
„F Praktikanten in der praxisintegrierten Fach-

schulbildung zum Erzieher oder zum Heiler-
ziehungspfleger	 nach	 §	 31	 der	Anlage	 E	 zur	
APO-BK NRW

 Für Praktikanten in den Einrichtungen im Gel-
tungsbereich der AVR in NRW, die ihr Berufs-
praktikum nach § 31 der Anlage E zur Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
NRW im Rahmen der praxisintegrierten Form 
der Ausbildung absolvieren, gelten die folgen-
den Regelungen.

§ 1 Kooperationsvereinbarung
 Die Anwendung dieser Anlage setzt voraus, 

dass zwischen dem Träger der Einrichtung und 
der ausbildenden Fachschule eine Kooperati-
onsvereinbarung besteht und für den Berufs-
praktikanten ein individueller Ausbildungs-
plan im Sinne des § 31 Abs. 3 der Anlage E 
zur APO-BK NRW mit dieser Fachschule ab-
gestimmt wurde.

§ 2 Praktikantenvergütung

 Die Praktikanten erhalten während der prakti-
schen Ausbildung eine monatliche Vergütung. 
Diese beträgt:

 Erzieher
Heilerziehungs-

pfleger
1. Praktikumsjahr 573,25 EUR 596,82  EUR
2. Praktikumsjahr 644,91  EUR 671,42  EUR
3. Praktikumsjahr 716,57  EUR 746,03  EUR

§ 3 Sonstige Regelungen

	 Im	 Übrigen	 finden	 die	 Regelungen	 der	 §§	 1	
Abs. (e), 2 bis 5 des Abschnittes D der Anlage 
7 zu den AVR entsprechende Anwendung mit 
der Maßgabe, dass hinsichtlich der Dauer und 
Lage der Praktikumszeit in der Kooperations-
vereinbarung getroffene Bestimmungen vorge-
hen.

§ 4 Inkrafttreten und Geltung

 Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2015 in 
Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember 
2017. Soweit die praktische Ausbildung am 
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1. Januar 2015 bereits begonnen hat, gelten 
diese Regelungen nur, wenn dies ausdrücklich 
im Praktikumsvertrag vereinbart wird. Dies gilt 
auch für bis zum 30. April 2015 abgeschlosse-
ne Praktikumsverträge, deren praktische Aus-
bildung noch nicht begonnen hat. Sie gelten für 
am 31. Dezember 2017 bestehende Praktikan-
tenverhältnisse hinaus bis zu deren Ende fort, 
jedoch nicht länger als drei Jahre nach Beginn 
der Ausbildung bei der Fachschule.“

Duisburg, den 17. April 2015

 gez. Olaf Wittemann
 Vorsitzender der 
 Regionalkommission NRW

II.
Die Beschlusskompetenz beruht auf dem Be-

schluss der Bundeskommission vom 23. Oktober 
2014.

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bis-
tum Münster in Kraft.

Münster, den 27.05.2015

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 125 Änderung der Anlage 1  
 der Ordnung für die  
 Zusatzversorgung der Haushälterinnen 
 von Priestern im Bistum Münster 
 (Haushälterinnen-Zusatzversorgungswerk)

Die Ordnung für die  Zusatzversorgung der Haus-
hälterinnen von Priestern des Bistums Münster vom 
28. Februar 2003 (Kirchliches Amtsblatt 2003 Ar-
tikel 79), zuletzt geändert am 05.05.2014 (Kirchli-
ches Amtsblatt 2014 Artikel 145), wird mit Wirkung 
vom 01.07.2015 wie folgt geändert:

Anlage 1 zum § 6 der Ordnung

Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die monatliche Zusatzversorgung gemäß § 6 Ab-
satz 1 der Ordnung beträgt für jedes Jahr der Tätig-
keit als Haushälterin im Haushalt eines Priesters

ab dem 01.07.2015 11,98 €“
Die vorgenannte Änderung tritt zum 1. Juli 2015 

in Kraft.

Münster, 28. April 2015

 † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 126 Korrektur  
 – Bischöfliche Amtshandlungen 2014

Im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 11 vom 1. Juni 
2014, Art. 118 sind nach folgende Angaben zu 
ergänzen:

Herr Weihbischof em.   H e i n r i c h   J a n s - 
s e n   nahm in 2014 folgende Amtshandlungen 
vor:
I. Firmungen

 Dekanat Emmerich am Rhein   37

28.05.2015

Art. 127 Vorankündigung zur  
 Regionalen Fortbildung 2016 

Wir bitten die Seelsorger/-innen, einen Termin in 
der jeweiligen Region auszuwählen und vorzumer-
ken. 

Eine Einladung und die weiteren Modalitäten fol-
gen nach den Sommerferien, dann kann auch eine 
Anmeldung erfolgen.

Die	Veranstaltungen	finden	jeweils	statt	vom	ers-
ten Tag 9.00 Uhr bis zum zweiten Tag um 17.00 
Uhr, mit Übernachtung im Tagungshaus und der 
Möglichkeit zur Begegnung am Abend.

Bei	Rückfragen	wenden	Sie	sich	bitte	für	das	Offi-
zialat in Vechta an Rat Bernd Winter, E-Mail: Bernd.
Winter@bmo-vechta.de für den nordrhein-westfäli-
schen Teil des Bistums an Barbara Kormann, Fort-
bildung, E-Mail: kormann@bistum-muenster.de.
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Regionale Fortbildung 2016

Termin Region/Dekanat
(Weihbischof) Haus

1.) 27./28.01. Niederrhein
(Weihbischof Theising) Wasserburg Rindern

2.) 02./03.02. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Gertrudenstift Rheine

3.) 23./24.02. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Jugendburg Gemen

4.) 24./25.02. Niederrhein
(Weihbischof Theising) Klausenhof Hamminkeln

5.) 29.02./01.03. Münster
(Weihbischof Dr. Zekorn) Franz-Hitze-Haus Münster

6.) 01./02.03. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Gertrudenstift Rheine

7.) 05./06.04. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Jugendburg Gemen 

8.) 12./13.04. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Jugendburg Gemen

9.) 13./14.04. Coesfeld
(Weihbischof Geerlings) Kolpingbildungsstätte Coesfeld

10.) 19./20.04. Borken/Steinfurt
(Weihbischof Dr. Hegge) Gertrudenstift Rheine

11.) 20./21.04. Coesfeld
(Weihbischof Geerlings) Kolpingbildungsstätte Coesfeld

12.) 27./28.04. Coesfeld 
(Weihbischof Geerlings) Kolpingbildungsstätte Coesfeld

13.) 30./31.05. Ahlen, Beckum, Hamm
(Weihbischof Dr. Zekorn) LVHS Freckenhorst

14.) 06./07.06. Warendorf
(Weihbischof Dr. Zekorn) LVHS Freckenhorst

15.) 08./09.06. Recklinghausen
(Weihbischof Geerlings) HVHS Haltern

16.) 15./16.06. Recklinghausen
(Weihbischof Geerlings) HVHS Haltern

17.) 22./23.06. Recklinghausen
(Weihbischof Geerlings) HVHS Haltern

18.) 05./06.09. Offizialatsbezirk
(Weihbischof Timmerevers) Antoniushaus, Vechta

19.) 12./13.09. Münster
(Weihbischof Dr. Zekorn) Franz-Hitze-Haus Münster

20.) 12./13.09. Offizialatsbezirk
(Weihbischof Timmerevers) Antoniushaus, Vechta

21.) 14./15.09. Niederrhein
(Weihbischof Theising) Klausenhof Hamminkeln

22.) 17./18.10. Offizialatsbezirk
(Weihbischof Timmerevers) Antoniushaus, Vechta 

23.) 09./10.11. Niederrhein
(Weihbischof Theising) Wasserburg Rindern

HA: 500 1.6.15
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Art. 128 Jahrestreffen der  
 Klever Priesterbruderschaft 2015

Am	Montag,	dem	8.	Juni	2015,	findet	die	diesjäh-
rige Jahresversammlung der Klever Priesterbruder-
schaft, der sogenannte Papenlandtag 2015, statt. Er 
beginnt um 15:00 Uhr in der Heimvolkshochschule 
Wasserburg Rindern. Den Vortrag hält Pfarrer Hans-
Karl Seeger, Billerbeck, zum Thema: Warum ich in 
der Kirche bin und bleibe?

Um 19:00 Uhr beginnt die Eucharistiefeier in der 
Stifts- und Probsteikirche St. Mariä Himmelfahrt 
Kleve.	Abendessen	 und	 Konveniat	 finden	 im	An-
schluss an den Gottesdienst statt. 

Neue Publikationen über theologische und hei-
matkundliche Themen, die unsere Mitglieder in-
teressieren könnten, empfehlen wir, zu unserem 
Treffen mitzubringe. Alle Mitbrüder sind herzlich 
eingeladen.

29.5.15

Art. 129 Personalveränderungen

B o ß m a n n ,   Peter, mit Ablauf des 31. Juli 2015 
von seinen Aufgaben als Gefangenenseelsorger an 
der	JVA	Moers-Kapellen	entpflichtet,	weiterhin	Pas-
tor mit dem Titel Pfarrer in Moers St. Martinus.  

V a n   B r i e l ,   Pfarrverwalter in Hopsten-Hal-
verde St. Peter und Paul und Recke-Steinbeck St. 
Philippus und Jacobus sowie Schulseelsorger an der 
Fürstenbergschule in Recke, zum 1. Juni 2015 Seel-
sorger in der Notfallseelsorge im Kreis Steinfurt. 

G e h r m a n n ,   Hans-Rudolf, mit Ablauf des 
30. Juni 2015 von seiner Pfarrstelle Bocholt St. 
Georg	 sowie	 als	 Definitor	 des	 Dekanates	 Bocholt	
entpflichtet,	 zum	 Pfarrer	 in	 Münster	 St.	 Mauritz.	
(22.05.2015)

K ö n i g,   Joachim (Dipl.-Theol.), Diakon i. H, 
Bischöflicher	Beauftragter	für	den	Ständigen	Diako-
nat im Bistum Münster, Mitarbeiter in der Gruppe 
524/1-Kategoriale Seelsorge/Krankenhaus und Su-
pervisor im Bistum Münster, zum 17. Juni 2015 Lei-
ter des Instituts für Diakonat u. pastorale Dienste u. 
weiterhin	Bischöflicher	Beauftragter	für	den	Ständi-
gen Diakonat

K ö p p e n ,   Hans-Bernd, unter Beibehaltung sei-
ner bisherigen Aufgaben zusätzlich zum Diözesan-
vorsitzenden des Deutschen Vereins vom Heiligen 
Lande im Bistum Münster. 

U h l e ,   Ludger, Pastor mit dem Titel Pfarrer in 
Stadtlohn St. Otger, zum Bezirkspräses des Bezirks-

verbandes Borken im Bund der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaften. (19.05.2015)
Es wurden wegen Zusammenlegung neu ernannt:

Die zwei Kirchengemeinden St. Johannes Ev. in 
Sassenberg und St. Mariä Himmelfahrt in Sassen-
berg-Füchtorf werden mit Wirkung vom 28. Juni 2015 
zu  e i n e r   n e u e n  Kirchengemeinde unter dem 
Namen „Katholische Kirchengemeinde St. Marien 
und Johannes“ in Sassenberg zusammengelegt: 

R ö s n e r,   Andreas, bis zum 27. Juni 2015 Pfar-
rer in Sassenberg St. Johannes Ev. sowie Pastor in 
Sassenberg-Füchtorf St. Mariä Himmelfahrt, zum 
28. Juni 2015 Pfarrer in der neuen „Katholischen 
Kirchengemeinde St. Marien und Johannes“ in Sas-
senberg. 

K e t t e l e r ,   Norbert, bis zum 27. Juni 2015 Pfar-
rer in Sassenberg-Füchtorf St. Mariä Himmelfahrt 
sowie Pastor in Sassenberg St. Johannes Ev., zum 
28. Juni 2015 Pastor mit dem Titel Pfarrer in der 
neuen „Katholischen Kirchengemeinde St. Marien 
und Johannes“ in Sassenberg. 

M a r k o s e , Harrison, bis zum 27. Juni 2015 Pastor 
mit dem Titel Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Sas-
senberg St. Johannes Ev. und Sassenberg-Füchtorf 
St. Mariä Himmelfahrt, zum 28. Juni 2015 Pastor 
mit dem Titel Pfarrer in der neuen „Katholischen 
Kirchengemeinde St. Marien und Johannes“ in Sas-
senberg. 

F u s e n i g ,   Werner, Diakon (mit Zivilberuf) in 
Sassenberg-Füchtorf St. Mariä Himmelfahrt, zum 
28.06.2015 Diakon (mit Zivilberuf) in der neuen 
„Katholischen Kirchengemeinde St. Marien und St. 
Johannes“ in Sassenberg.

Z i m m e r m a n n,   Guido, bis zum 27. Juni 2015 
Diakon (im Hauptamt) in Sassenberg St. Johannes 
Ev. und Sassenberg-Füchtorf St. Mariä Himmel-
fahrt, zum 28. Juni 2015 Diakon (im Hauptamt) in 
der neuen „Katholischen Kirchengemeinde St. Ma-
rien und Johannes“ in Sassenberg. 
Es wurde freigestellt:

P e t e r s ,   Philip, bis zum 31. August 2015 Kaplan 
in Oelde St. Johannes, zum 01. September 2015 frei-
gestellt für die Übernahme einer Aufgabe als Subre-
gens am Studienhaus St. Lambert in Lantershofen.
Es wurde emeritiert:

W i e b r i n g h a u s ,   Franz-Josef, Pastor m .d. T. 
Pfarrer in Dorsten-Hervest St. Josef, Dorsten-Her-
vest St. Marien und Dorsten-Hervest St. Paulus, 
zum 1. Juni 2015 emeritiert. 
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Art. 130 Unsere Toten

M i k o l a s c h  e k ,   Winfried, Diakon em. In 
Recklinghausen, geboren am 23. August 1929 in 
Beuthen, zum Diakon geweiht am 14. Oktober 1978 
in Münster, 1978 bis 2004 Diakon (mit Zivilberuf) 
in Recklinghausen Propstei St. Peter, seit 2004 Dia-
kon em. in Recklinghausen St. Peter, verstorben am 
19. Mai 2015.

M i x a ,   Georg, Pfarrer em. in Dinslaken St. Vin-
centius, geboren am 30. Juli 1943 in Laurahütte/
Oberschlesien, zum Priester geweiht am 11. April 
1974 in Kattowitz/Polen, 1974 bis 1977 Kaplan in 

Jastrzebie-Zdroj/Oberschlesien, 1977 Kaplan in 
Kattowitz Hl. Antonius, 1978 zum Studium freige-
stellt, 1979 bis 1981 Hausgeistlicher an der Akade-
mie Klausenhof im Hamminklen-Dingden, 1981 bis 
1986 Kaplan in Bocholt Liebfrauen, 1986 bis 1990 
Kaplan in Neuenkirchen St. Anna, 1990 Pfarrver-
walter mit dem Titel Pfarrer in Datteln-Meckingho-
ven St. Dominikus, im selben Jahr inkardiniert in 
das Bistum Münster, 1996 bis 2007 Pfarrer in Dat-
teln-Meckinghoven St. Dominikus, 2007 Pfarrer 
em. ebendort, seit 2008 Pfarrer em. in Dinslaken St. 
Vincentius, verstorben am 20. Mai 2015.
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